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Index

20/08 Urheberrecht

32/03 Steuern vom Vermögen

33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §79 Abs2;

UrhG §24 Abs1;

VermStG §1;

VermStG §2;

VermStG §4 Abs1;

Rechtssatz

Zahlungen an Lizenzgeber können bei der Ermittlung des Wertes von Werknutzungsrechten nicht abgezogen werden.

Nur Schulden können - sofern sie überhaupt in einem wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Inlandsvermögen

stehen - bei der Ermittlung des Inlandsvermögens abgezogen werden.
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